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Klassenelternsprecherversammlungen 

 
 

Klassenelternsprecher werden nur an Grund- und Mittelschulen verpflichtend 

gewählt. An allen anderen Schularten ist die Wahl der Klassenelternsprecher (KES) freiwillig. 

Somit ist auch nur an Grund- und Mittelschulen eine Klassenelternsprecherversammlung 

verpflichtend einzuberufen. Lt. bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (Bay. EuG) ist 

diese Versammlung einmal im Jahr abzuhalten. Verankert ist die Versammlung in Artikel 64 

Absatz 3 des bay. EuG. 

Die KES erhalten auf diese Weise die Möglichkeit dem Elternbeirat ihre Anliegen mitzuteilen 

oder auch Rechenschaft vom Elternbeirat zu verlangen. 

Eingeladen werden alle KES, auch diese, die zum Elternbeirat gewählt worden sind. Die 

Schulleitung einzuladen ist weder verpflichtend, noch muss die Schulleitung zur Versammlung 

kommen. 

Die meisten Schulleitungen sind allerdings gerne anwesend. 

Eingeladen wird ebenso offiziell wie zur Elternbeiratssitzung. Mit angemessener Frist (14 Tage) 

und Tagesordnung. 

Die Tagesordnung kann und sollte Themen enthalten, die auch schon auf den Eltern- 

beiratssitzungen besprochen worden sind, z.B. der Umbau der Schule, die Renovie-rung des 

Schulhofes, der Schulweg, Bushaltestellen vor der Schule, Elterntaxis uvm. 

Natürlich können KES unter dem Punkt „Sonstiges“ ihre eigenen Themen einbringen. Wenn diese 

Themen nicht unmittelbar beantwortet werden können, dann ist eine schriftliche Form sinnvoll, 

d.h. der Elternbeirat schickt nach Klärung des Sachverhaltes einen Antwortbrief  an die 

betroffenen KES. Oder erörtert das Thema in der Schulzeitung. 

An vielen Schulen entfällt die Versammlung der KES, weil sowieso alle KES zur 

Elternbeiratssitzung eingeladen werden. Dies geht allerdings nur mit Einverständnis der 

Schulleitung. Eine Sitzung mit KES ist offiziell keine Elternbeiratssitzung mehr, deshalb ist die 

Erlaubnis einzuholen, damit auch diese Versammlung als Elternbeiratssitzung gilt. 

 

 


